
Der Blick in unsere Gemeinde 7. Februar 2026

Amtliche Bekanntmachungen
Amtliche Bekanntmachung:
Auslegung des Entwurfes der 3. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 3/001 „An der Landwehr“, OT Kirchhorst
Diese Bekanntmachung ersetzt die Veröffentlichung aus „Der Blick“ Nr. 2 vom 24.01.2026

Die nachfolgende Bekanntma-
chung erfolgt nach den Be-

stimmungen des Baugesetzbu-
ches (BauGB) sowie des Nieder-
sächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) in der
aktuellen Fassung.
Beschluss zur öffentlichen Aus-
legung
Der Verwaltungsausschuss der
Gemeinde Isernhagen hat in sei-
ner Sitzung am 22.09.2025 be-
schlossen, den Entwurf und die
zugehörige Begründung der 3.
Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 3/001 „An der Landwehr, OT
Kirchhorst gem. § 3 Abs. auszule-
gen.
Ziel und Zweck der Planung
MitderEinschränkungderzulässi-
gen Nutzung im Gewerbegebiet
soll negativen städtebaulichen
Wirkungen im Gewerbegebiet be-
gegnet werden. Es wird eine An-
passung an die gewachsene Ge-
werbestruktur erreicht.
Geltungsbereich
Der Geltungsbereich umfasst eine
Fläche von ca. 6,7 ha undwird be-
grenzt
• Im Norden von der Straße Koll-
berg
• Im Süden von der Straße Groß-

von 14.00 bis 17.00 Uhr) sowie
nach Vereinbarung bereit gehal-
ten.
ImRahmendesvereinfachtenVer-
fahrens nach § 13 BauGBwird von
derUmweltprüfung,demUmwelt-
bericht, der Angabe welche Arten
umweltbezogener Informationen
verfügbar sind und der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung
abgesehen.
InformationenerhaltenSieauchim
Internet auf der Homepage der
Gemeinde Isernhagen
https://www.isernhagen.de/Bau-
leitplanungen
WährendderAuslegungsfrist kön-
nen Stellungnahmen schriftlich
oder nach vorheriger telefoni-
scher Anmeldung zur Nieder-
schrift bei der Gemeinde Isern-
hagen, sowie per E-Mail an bau-
leitplanung@isernhagen.de, ab-
gegebenwerden.
Nach der oben genannten Frist
abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung
überdiesenBauleitplanunberück-
sichtigt bleiben.
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horst
• ImWesten vomGeltungsbereich
des Bebauungsplans 3/139 „Ge-
werbegebiet III – Süd“ (Grundstü-
cke Tischlerstraße 18 – 24)
Alle Flurstücke liegen in der Flur 4
der Gemarkung Kirchhorst.
Die genaue Abgrenzung des
räumlichen Geltungsbereiches ist

aus der Planzeichnung zu entneh-
men.
Der Entwurf und die zugehörige
Begründung der 3. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 3/001 „An
der Landwehr“,OTKirchhorstwird
inderZeitvom09.02.2026bisein-
schließlich09.03.2026 imRahmen
der öffentlichen Auslegung ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB zur Ein-
sichtnahme und Erläuterung im
Bau- und Planungsamt (hier Pla-
nungsabteilung) der Gemeinde
Isernhagen, Bothfelder Str. 33, 3.
OG, Zi.-Nr. 327 während der Öff-
nungszeiten des Amtes (Mo.-Do.
8.00 bis 12.30 Uhr, sowie Mo. bis
Mi. von14.00bis 16.00UhrundDo.

Die nachfolgende Bekanntma-
chung erfolgt nach den Bestim-
mungen des BauGB sowie des
Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG)
in der zur Zeit gültigen Fassung.

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Isernhagen
hat inseinerSitzungam11.12.2025
gem. §2Abs. 1BauGBdenAufstel-
lungsbeschluss zum Bebauungs-
plan Nr. 4/227 „Feuerwehr Neu-
warmbüchen“, Ortschaft Neu-
warmbüchen, gefasst.

Ziel und Zweck der Planung
Mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans soll ein zukunftsfähiger
Feuerwehr-Standort in Neuwarm-
büchen entstehen.

Geltungsbereich
Der ca. 8.600qm große Geltungs-

bereich umfasst das Flurstück 52,
Flur 6, Gemarkung Neuwarmbü-
chen undwird begrenzt
• imSüdendurchdas Flurstück49
• im Westen durch das Flurstück
53
• imOsten durch das Flurstück 51
• und im Süden durch das Flur-
stück 50,
alle in der Flur 6, Gemarkung Neu-
warmbüchen.
Die genaue Abgrenzung des
räumlichen Geltungsbereiches ist
aus der Planzeichnung zu entneh-
men.
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Amtliche Bekanntmachung: Aufstellungsbeschluss
gem. § 2 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB)
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4/227 „Feuerwehr Neuwarmbüchen“,
Ortschaft Neuwarmbüchen

Einladung des
Ortsrates
Isernhagen F.B.
Die nächste Sitzung des Ortsrates
Isernhagen F.B. findet am Donnerstag,
dem 19.02.2026, um 18:00 Uhr in der
Begegnungsstätte in Isernhagen F.B.,
Hauptstraße68 statt.
Tagesordnung
4. Einwohnerfragestunde
6. Bericht derOrtsbürgermeisterin
7.SachstandUmbauK113/Hauptstraße
8. Beantwortung noch offener Fragen
ausder letztenSitzung
9. Terminabstimmung für 2026
10. VergabevonOrtsratsmitteln
10.1. Aufstellen einesBücherschrankes
Auf den Abdruck der Formalpunkte
wurde verzichtet.
ZuBeginndesöffentlichenTeilsderSit-
zung werden vom Ortsrat, den Orts-
ratsfraktionenoderderVerwaltungFra-
genderEinwohnerinnenundEinwohner
zu Beratungsgegenständen und den
anderen Gemeindeangelegenheiten
beantwortet.
gez. Leifers (Ortsbürgermeisterin)
veröffentlicht gem. § 12Abs. 5der
Hauptsatzung der Gemeinde Isern-
hagen
gez.Mithöfer (Bürgermeister)


